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Für Emilia, Moritz und Felix

In der Hoffnung, dass Ihr immer in Freiheit leben werdet  
und für Eure Vorstellung von einer gerechten Welt  

auf die Straße gehen könnt!





Vorwort

„Versammlungen enthalten ein Stück ursprünglich-ungebändigter unmittelbarer 
Demokratie, das geeignet ist, den politischen Betrieb vor Erstarrung in geschäf-
tiger Routine zu bewahren.“ 

Diese Aussage des Bundesverfassungsgerichts aus der Grundsatz-Entscheidung 
„Brokdorf“ gilt heute mehr denn je. Am Umgang mit der Versammlungsfreiheit 
zeigt sich schon immer das demokratische Rückgrat eines Staates. Demonstra-
tionen, Protestmärsche und Mahnwachen finden im öffentlichen Raum statt und 
haben aus gutem Grund häufig eine störende Wirkung – für den Verkehr und 
das öffentliche Leben: Die Veranstalter_innen wollen möglichst viel Aufmerk-
samkeit erregen und öffentlich anecken. Wo die Versammlungsfreiheit garan-
tiert ist, muss der Staat diese „Störung“ im öffentlichen Raum nicht nur aushal-
ten: Er muss – notfalls durch die Polizei – sicherstellen, dass Versammlungen 
durchgeführt werden können. 

Ein Blick auf die Menschenrechtslage weltweit zeigt: Die Versammlungsfrei-
heit ist – wie viele andere Menschenrechte auch – nach einer Phase des relativen 
Fortschritts in Bedrängnis geraten. Sicherheits-Gesetze schränken die Möglich-
keiten für öffentlichen Protest ein, der Einsatz unverhältnismäßiger Polizei-
gewalt schreckt Menschen in vielen Staaten davon ab, auf die Straße zu gehen. 
Aber auch die Privatisierung öffentlichen Raums verdrängt die Versammlungs-
freiheit im wahrsten Sinne des Wortes: Einkaufszentren, Straßen, Flughäfen 
und Bahnhöfe gehen in Privateigentum über – mit bislang ungeklärten Folgen 
für die Versammlungsfreiheit. Bedeutet die Privatisierung, dass in diesen Räu-
men, die schon immer auch der Kommunikation dienten, keine Versammlungen 
mehr stattfinden dürfen? 

Die Idee für diese Arbeit entstand 2010 im Rahmen der Vorbereitung einer 
Stellungnahme für Amnesty International zur Verfassungsbeschwerde im Fall 
„Fraport“ (1 BvR 699/06) vor dem Bundesverfassungsgericht. Wegen der 
mehrheitlich staatlichen Anteile an der Fraport AG setzte das Bundesverfas-
sungsgericht in seiner Entscheidung vom 2011 die Betreibergesellschaft 
Fraport einem staatlichen Akteur gleich und behandelte das Flughafengelände 
dementsprechend wie ein Gelände im Eigentum des Staates. Eine Entschei-
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dung zur Geltung der Versammlungsfreiheit auf privatem Grund blieb daher 
aus, auch wenn das Bundesverfassungsgericht einige wichtige Aussagen auch 
zu dieser Frage traf. 

Die vorliegende Arbeit, die im November 2016 als Dissertation an der Juristi-
schen Fakultät der Universität Potsdam angenommen wurde, geht dieser Frage 
nach. Sind Versammlungen auch auf privatem Grund geschützt? Wie verhält 
sich der Schutz von Versammlungen auf privatem Grund nach dem Grund-
gesetz und nach der Europäischen Menschenrechtskonvention? 

Die Arbeit berücksichtigt den Stand der Literatur und Rechtsprechung bis 
einschließlich März 2018. 

Ich danke sehr herzlich meinem Doktorvater Professor Zimmermann, der 
meine Arbeit von Beginn an engagiert unterstützt hat. Ebenfalls danke ich Pro-
fessor Musil, der durch die zügige Erstellung des Zweitgutachtens eine zeitnahe 
Durchführung der Disputation ermöglicht hat. 

Bei Karin Steiert, Anna Neuhann, Regine Sprenger, Julia Flatau, Alena  
White, Tino Vollmar, Philipp Johst, Jan Stemplewitz und Carsten Offele be-
danke ich mich herzlich für das wertvolle Korrekturlesen und die Rückmeldun-
gen zu meiner Arbeit. Ein besonderer Dank gilt Regina Klostermann, die mir 
während der gesamten Arbeit an der Promotion eine wertvolle Ratgeberin und 
Unterstützerin war und sich tief in mein Thema eingedacht hat. 

Meinem Onkel Hermann Eicher danke ich sehr herzlich für die finanzielle 
Unterstützung bei der Veröffentlichung meiner Arbeit. 

Schließlich danke ich von Herzen meinem Mann Jan Scharlau für die vielen 
guten und unterhaltsamen Gespräche über diese Arbeit, seine klugen Hinweise 
und die permanente Unterstützung – auch durch eine entsprechende Familien-
organisation. 

Berlin, im März 2018 Maria Scharlau
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Einführung

A. Zivilgesellschaft und Versammlungsfreiheit  
in Bedrängnis

Public assemblies are at the heart of an active civil society and a functioning democracy. 
Tolerance of others, pluralism and broadmindedness must be harnessed.1

Der erste UN-Sonderberichterstatter für Versammlungs- und Vereinigungsfrei-
heit Maina Kiai beschreibt öffentliche Versammlungen als Herzstück jeder Zi-
vilgesellschaft und jeder funktionierenden Demokratie. Gleichzeitig sieht er 
den weltweiten Schutzes der Versammlungsfreiheit in Gefahr aufgrund von 
„schrumpfenden Räumen“ für die Zivilgesellschaft.2 

Die Entstehung und Entwicklung der Versammlungsfreiheit als Menschen-
recht ist das Ergebnis einer andauernden Wechselwirkung zwischen Staat und 
Bürgern: Menschen haben sich seit jeher im öffentlichen Raum versammelt, um 
gemeinsam Veränderungen zu fordern und gegen bestehende Machtverhältnis-
se aufzubegehren. Staaten haben darauf immer wieder damit reagiert, dass das 
Recht auf das Abhalten derartiger öffentlicher Versammlungen beschnitten 
oder sogar aufgehoben wurde. 

Ein wichtiges Beispiel aus der deutschen Geschichte war das Hambacher Fest 
von 1832: Mit mehr als 20.000 Menschen war es die bis dahin größte politische 
Versammlung in Deutschland, gefordert wurden unter anderem mehr Presse-, 
Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Als Reaktion schickte der bayerische 
König Truppen in die Pfalz, der Deutsche Bund fasste einen Bundesbeschluss 
zur Beschränkung der ohnehin nur schwach ausgeprägten Versammlungsfrei-
heit.3 

1 UN A/HRC/26/29, Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peace-
ful assembly and of association, Maina Kiai, 14.04.2014, Rn.  31.

2 Vgl. die Pressemitteilung des damaligen UN-Sonderberichterstatters für Versamm-
lungsfreiheit Maina Kiai und weiterer UN-Sonderberichterstatter vom 28.10.2014, “‘Shrink-
ing’ Spaces for Citizens Threatened Democracy, Human Rights, Experts Tell Third Commit-
tee as It Considers Country Reports”, http://www.un.org/press/en/2014/gashc4112.doc.htm 
(abgerufen am 25.03.2018). 

3 Eine interessante Pointe aus Sicht dieser Arbeit war dabei, dass das Hambacher Fest 


